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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
In der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der 
Havel im Jahre 2008 vom 22.10.2008 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
- Öffentlicher Teil: 
 
Wahl des/der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel 
Beschluss-Nr.:  244/2008 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählte gemäß § 33 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in Verbindung mit § 8 der Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Herrn Dr. Hans-Peter 
Jung zum Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel. 

18. Jahrgang Brandenburg an der Havel, 09. Dezember 2008                                 Nr. 21 
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Wahl des 1. Stellvertreters/der 1. Stellvertreterin des/der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
Brandenburg an der Havel 
Beschluss-Nr.:  245/2008 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählte gemäß § 33 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in Verbindung mit § 8 der Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Herrn Dr. Horst 
Maiwald zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel. 
 
Wahl des 2. Stellvertreters/der Stellvertreterin des/der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
Brandenburg an der Havel 
Beschluss-Nr.:  246/2008 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählte gemäß § 33 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in Verbindung mit § 8 der Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Herrn Klaus Windeck 
zum 2. Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg an der Havel.  
 
Bestimmung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses 
Beschluss-Nr.:  247/2008 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss gemäß § 49 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf), dass der Hauptausschuss aus 10 Stadtverordneten und der Oberbürgermeisterin 
besteht. 
 
2.  Die Stadtverordnetenversammlung bestellte gemäß § 49 Abs. 2 BbgKVerf in Verbindung mit § 41 BbgKVerf 
aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlperiode folgende Mitglieder und stellvertretende Mitglieder für den 
Hauptausschuss: 

 
   Mitglieder:   
CDU   Herr Walter Paaschen  
   Herr Jan Penkawa   
   Herr Martin Simon  
 

Stellvertreter:    
1. Herr Georg Riethmüller 

   2. Herr Hans-Jürgen Arndt 
   3. Herr Michael Kilian 
 
   Mitglieder: 
SPD   Herr Ralf Holzschuher   
   Herr Norbert Langerwisch   
   Herr Dirk Stieger  
 

Stellvertreter:    
1. Frau Dr. Margrit Spielmann 

   2. Frau Renate Deschner 
   3. Frau Anett Schulze 
  
   Mitglieder: 
DIE LINKE  Herr Alfredo Förster   
   Frau Ilona Friedland   
   Herr René Kretzschmar   
 
   Stellvertreter:    

1. Herr Matthias Osterburg 
   2. Herr Dr. Horst Maiwald 
   3. Frau Petra Zimmermann 
 

  Mitglied: 
B 90/Grüne –   Frau Anette Lang 
pro Kirchmöser -   
Gartenfreunde          
   Stellvertreter:    

Herr Tobias Dietrich 
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Änderung der Hauptsatzung 
Beschluss-Nr. 336/2008 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat die Vierte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel beschlossen. Demnach wurde der die Ausschüsse betreffende § 12 der Hauptsatzung 
neu gefasst. Neben dem Hauptausschuss und dem Jugendhilfeausschuss werden nunmehr aus der Mitte der 
Stadtverordnetenversammlung folgende ständige Ausschüsse gebildet: 
 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenfragen 
Ausschuss für Stadtentwicklung 
Ausschuss für Umwelt, Recht, Ordnung und Petitionen 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, kommunale Beteiligungen und Vergaben 
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften 
Rechnungsprüfungsausschuss 
Gemeinsamer Werksausschuss gem. § 93 Abs. 2 BbgKVerf 
 
Der Absatz 2 des § 12 wurde aufgehoben und die Absätze 3 bis 5 wurden zu den Absätzen 2 bis 4. 
Hinweis: Die Satzung wurde im Amtsblatt Nr. 17 vom 27.10.2008 bekannt gemacht. 
 
Änderung der Geschäftsordnung - Streichung des Ältestenrates – einschließlich Ergänzungsantrag 
Beschluss-Nr.: 321/2008 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat folgende Änderungen ihrer Geschäftsordnung beschlossen: 
1. Der § 19 (Ältestenrat) wurde gestrichen. 
2. Im § 17 (Ausschüsse) wurde nachfolgender Absatz 2 hinzugefügt: 
„(2) Die Zuteilung der Ausschussvorsitze erfolgt gem. § 43 Absatz 5 BbgKVerf. Fraktionen können für das 
Zuteilungsverfahren Zählgemeinschaften in entsprechender Anwendung von § 41 Absatz 2 Satz 7 BbgKVerf 
bilden. In diesem Fall wird die Zählgemeinschaft bei der Ermittlung der Höchstzahlen wie eine einheitliche 
Fraktion behandelt. Die Bildung einer Zählgemeinschaft ist dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
durch übereinstimmende Erklärung der beteiligten Fraktionen anzuzeigen.“ 
 
Hinweis: Der Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung wurde von der Oberbürgermeisterin teilweise, d. h. 
betreffend Ziff. 2 (§ 17 Abs. 2 Geschäftsordnung), beanstandet. Aufgrund dessen wurde  in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 26.11.2008 erneut ein Beschluss zur Änderung des § 17 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung gefasst. Die Veröffentlichung des Beschlusstextes erfolgt in einem späteren Amtsblatt. 
 
Bildung und Besetzung der Ausschüsse 
Beschluss-Nr.: 343/2008 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nahm die Besetzung der Ausschüsse wie folgt vor: 
 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport: 
 
    Mitglieder   Stellvertreter/-in 
Zählgemeinschaft     Herr Thomas Reichel  Frau Britta Kornmesser 
    Herr Dr. Hans-Peter Jung  Frau Dr. Lieselotte Martius  
    Frau Heike Jacobs  wird nachbenannt 
    Herr René Kretzschmar  wird nachbenannt 
    Frau Ines Budick   Herr Uwe Trütschler 
Fraktion CDU   Herr Jan Penkawa  Herr Thomas Krüger 
    Herr Martin Simon  Herr Georg Riethmüller 
 

sachkundige Einwohner 
Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Herr Michael Treffehn 
Fraktion CDU   Herr Florian Schmidt 
    Frau Heide Drehmann 
 
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften: 
 
    Mitglieder   Stellvertreter/-in 
Zählgemeinschaft  Herr Gunter Fritsch  Herr Dirk Stieger 
    Frau Renate Deschner  Herr Norbert Langerwisch 
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    Herr Matthias Osterburg  wird nachbenannt 
    Frau Ilona Friedland  wird nachbenannt 
    Herr Klaus Hoffmann  Herr Tobias Dietrich 
Fraktion CDU   Herr Marco Gruschinski  Herr Thomas Krüger 
    Herr Hans-Jürgen Arndt  Herr Michael Kilian 
 
    sachkundige Einwohner 
Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Frau Christiane Maue 
Fraktion CDU   Herr Thomas Willnat 
    Herr Jean Schaffer 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
    Mitglieder   Stellvertreter/-in 
Zählgemeinschaft  Herr Dirk Stieger   Herr Ralf Holzschuher 
    Frau Britta Kornmesser  Herr Klaus-Peter Fischer  
    Herr Matthias Pietschmann Herr Mathias Osterburg  
    Herr René Kretzschmar  wird nachbenannt 
    Frau Anette Lang   Herr Hans-Joachim Kynast 
Fraktion CDU   Herr Georg Riethmüller  Herr Andreas Sperling 
    Frau Doris Seeber  Herr Walter Kriegs 
 

sachkundige Einwohner 
Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Herr Christoph Kirch 
Fraktion CDU   Herr Sebastian Pötinger 
    Herr Manfred Otto 
 
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenfragen: 
 

Mitglieder   Stellvertreter/-in 
 
Zählgemeinschaft  Frau Dr. Margrit Spielmann Frau Anett Schulze 
    Frau Dr. Lieselotte Martius  Herr Thomas Reichel 
    Herr Matthias Pietschmann Herr René Kretzschmar 
    Frau Kerstin Huch  Herr Dr. Horst Maiwald 
    Herr Hans-Joachim Kynast Herr Klaus Hoffmann 
Fraktion CDU   Frau Ines Hampel  Frau Doris Seeber 
    Herr Dr. Waldemar Bauer  Herr Ernst Wegerer 
 

sachkundige Einwohner 
Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Herr Martin Budick 
Fraktion CDU   Herr Daniel Güttler 
    Frau Jasmin Sorge 
 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, kommunale Beteiligungen und Vergaben: 
 

Mitglieder   Stellvertreter/-in 
 
Zählgemeinschaft  Herr Klaus-Peter Fischer  Frau Renate Deschner 
    Frau Anett Schulze  Herr Gunter Fritsch 
    Herr Dr. Horst Maiwald  Herr Alfredo Förster 
    Frau Petra Zimmermann  Frau Ilona Friedland 
    Herr Uwe Trütschler  Herr Tobias Dietrich 
Fraktion CDU   Herr Michael Kilian  Herr Hans-Jürgen Arndt 
    Herr Thomas Krüger  Frau Doris Seeber 
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sachkundige Einwohner 

Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Frau Petra Kilch 
Fraktion CDU   Herr Jacob Schrot 
    Frau Nicole Jansen 
 
Ausschuss für Umwelt, Recht, Ordnung und Petitionen: 
 

Mitglieder   Stellvertreter/-in 
 
Zählgemeinschaft  Herr Norbert Langerwisch  Frau Anett Schulze 
    Frau Britta Kornmesser  Herr Dirk Stieger 
    Frau Anne-Katrin Gabrysiak wird nachbenannt 
    Herr Matthias Osterburg  wird nachbenannt 
    Herr Tobias Dietrich  Herr Uwe Trütschler 
Fraktion CDU   Herr Ernst Wegerer  Frau Ines Hampel 
    Herr Andreas Sperling  Herr Marco Gruschinski 
 

sachkundige Einwohner 
Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Herr Botho Deregoski 
Fraktion CDU   Herr Jörg Rom 
    Herr Dr. Christian Sieg´l 
 
Rechnungsprüfungsausschuss: 
 

Mitglieder   Stellvertreter/-in 
 
Zählgemeinschaft  Frau Dr. Lieselotte Martius  Herr Klaus-Peter Fischer 
    Frau Petra Zimmermann  wird nachbenannt 
    Herr Klaus Hoffmann  Herr Hans-Joachim Kynast 
Fraktion CDU   Herr Georg Riethmüller  Herr Andreas Sperling 
    Herr Walter Kriegs  Herr Dr. Waldemar Bauer 
 

sachkundige Einwohner 
Zählgemeinschaft  wird nachbenannt 
    wird nachbenannt 
    Herr Volker Kordaß 
Fraktion CDU   Herr Matthias Schneider 
    Herr  Bernd Elsner 
 
Gemeinsamer Werksausschuss gem. § 93 Abs. 2 BbgKVerf: 
 

Mitglieder   Stellvertreter/-in 
Zählgemeinschaft  Herr Klaus-Peter Fischer  Herr Gunter Fritsch 
    Herr Alfredo Förster  Frau Ilona Friedland 
    Herr Tobias Dietrich  Herr Klaus Hoffmann 
Fraktion CDU   Herr Hans-Jürgen Arndt  Frau Ines Hampel 
    Frau Doris Seeber  Herr Thomas Krüger 
 
Hinweis: Laut § 43 Abs. 2 Satz 3 BbgKVerf können die Fraktionen jederzeit ihre Ausschussmitglieder und ihre 
Stellvertreter austauschen. Die aktuelle Besetzung der Ausschüsse kann dem Internet entnommen werden: 
www.stadt-brandenburg.de – Rubrik „Rathaus + Politik“ unter „Stadtverordnete“: „Ausschüsse“. 
 
- Nichtöffentlicher Teil: 
 
Im nichtöffentlichen Teil wurden keine Beschlüsse gefasst. 
 

- - - - - 
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Beschlüsse des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel am Montag, dem 17.11.2008, wurden 
keine Beschlüsse gefasst. 
 

- - - - - 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Fortführung des Liegenschaftskatasters 
 
Das Kataster- und Vermessungsamt der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel hat im Zuge der 
Integrationsprüfung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters eine Berichtigung in Form von 
Veränderungen der tatsächlichen Nutzungsart und/oder der Lagebezeichnung der nachfolgend aufgeführten 
Flurstücke vorgenommen: 
 
(289-5/08 ) 
Gemarkung Flur Flurstücke 
Brandenburg 66 119 

 
(290-5/08 ) 
Gemarkung Flur Flurstücke 
Brandenburg 67 82, 118, 122, 130 

 
(221-5/08 ) 
Gemarkung Flur Flurstücke 
Brandenburg 102 1/2, 471, 659, 970, 1259, 1618  

 
(293-5/08 ) 
Gemarkung Flur Flurstücke 
Brandenburg 103 12/3 

  
(222-5/08 ) 
Gemarkung Flur Flurstücke 
Brandenburg            117 53/14, 58, 60/2 – 60/4, 60/8, 60/9, 60/11, 60/13, 60/14, 61/10, 61/17, 

61/19 – 61/28, 62/1 – 62/7, 169, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 
189, 192, 196, 200, 204, 206, 208, 209, 214  

 
 
Das Kataster- und Vermessungsamt der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel hat im Zuge der 
Qualitätsverbesserung eine Aktualisierung des Liegenschaftskatasters in Form von Veränderungen der 
tatsächlichen Nutzungsart der nachfolgend aufgeführten Flurstücke vorgenommen: 
 
(258-5/08) 
Gemarkung Flur Flurstücke 

Brandenburg 100 105, 106, 146,  

Brandenburg 102 672, 677, 682, 865, 866, 898, 899, 923, 925, 928, 929, 930, 936, 937, 
943, 944, 945, 948, 951, 961, 1008, 1029, 1033, 1036, 1038, 1056, 1095, 
1099, 1177, 1179, 1186, 1220, 1267, 1269, 1270, 1476, 1477, 1478, 
1488, 1604 – 1607, 1630, 1665, 1680, 1681, 1685, 1687, 1688, 1706, 
1708, 1710, 1711, 1715, 1716, 1720, 1721, 1724, 1729, 1737, 1746, 
1805, 1815, 1864, 1876, 1778, 1879, 1933   

Brandenburg 103 432, 434, 435, 437, 475, 478  

Brandenburg 104 338, 340, 343, 345, 347  

Brandenburg 105 14/13, 14/17, 14/19, 14/22, 14/23, 14/27, 15/6, 15/13, 15/16, 15/17, 16/18, 
16/19, 117/17, 117/19, 118/15, 119/9, 120/9, 121/6, 122/7, 123/15, 497 – 
500, 515  

Brandenburg 106 8/1, 8/3, 9/1, 9/3, 10/1, 50/4, 50/8, 66/7, 102, 104  

Brandenburg 110 169, 174, 185, 193, 197, 262, 263, 267, 268, 272, 274, 278, 282, 283, 
287, 288, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 423 – 427, 429 – 434, 436 – 442, 
444   

Brandenburg 111 111/2, 142, 153, 155, 157  
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Brandenburg 112 219, 369  

Brandenburg 113 2 

Brandenburg 114 169, 245  

Brandenburg 115 48, 63  

Brandenburg 117 236 – 240, 244, 377,  449, 452, 453, 455, 482, 485, 488, 491, 492, 496, 
498, 500, 505, 567, 570, 571, 596   

 
Gemäß § 12 Abs. 4 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster im Land 
Brandenburg – Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz – (VermLiegG Bbg) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Dezember 1997 (GVBl. I S. 2) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zum Verfahren der Offenlegung des 
Liegenschaftskatasters – Offenlegungsverordnung – vom 17. Februar 1999 (GVBl. II S. 130) können die 
veränderten Teile des Liegenschaftsbuches und der Liegenschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben 
werden. 
 
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsamtes, Klosterstraße 14 in 14770 
Brandenburg an der Havel 
 

in der Zeit vom 05. Januar bis 05. Februar 2009. 
 

Die Einsicht kann zu den üblichen Geschäftszeiten des Kataster- und Vermessungsamtes, Zimmer F 107, 
genommen werden. 
 

- - - - - 
 
 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, 
Außenstelle Kleinmachnow 

 
Aktenzeichen: 09.53 - 991 

 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz in 

der Gemarkung Brandenburg im Bereich der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Die Firma Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH, Upstallstraße 25 in 14772 Brandenburg an der Havel, hat 
mit Datum vom 17. Oktober 2008, hier eingegangen am 06. November 2008, einen Antrag auf Bescheinigung von  
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer 
bereits bestehenden Hochdruckgasleitung (Brandenburg HDA OS Hausmannstraße) nebst Einrichtungen und 
Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Brandenburg in der Stadt 
Brandenburg an der Havel gestellt. Dieser Antrag wird hier unter dem Aktenzeichen 09.53 - 991 geführt.  
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2418), 
in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und 
anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung, SachenR-DV) 
vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. Die Antragsunterlagen können von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Kleinmachnow (Haus 5, 4. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 
14532 Kleinmachnow, nach Terminvereinbarung unter (033203) 36 - 823 (montags bis donnerstags in der Zeit von 
08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch 
außerhalb dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in welchem Ausmaß) 
betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden. 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine 
Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanlagen 
entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. 
Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstücks bzw. mit der bestehenden 
Energieanlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des 
Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.  
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter usw.) 
innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung eingelegt werden. Ein in 
der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am    
3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder dessen 
Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Leitungsführung 
fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dargestellt ist.  
 
Kleinmachnow,  27. November 2008 
 
Im Auftrag 
 
gez.:  Grunenberg 
 

* * * 
 
Aktenzeichen: 09.53 – 996 
 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz in 

der Gemarkung Brandenburg im Bereich der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Die Firma Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH, Upstallstraße 25 in 14772 Brandenburg an der Havel, hat 
mit Datum vom 14. November 2008, hier eingegangen am 20. November 2008, einen Antrag auf Bescheinigung 
von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung 
einer bereits bestehenden Hochdruckgasleitung (Brandenburg HDA OS Gerostraße) nebst Einrichtungen und 
Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Brandenburg in der Stadt 
Brandenburg an der Havel gestellt. Dieser Antrag wird hier unter dem Aktenzeichen 09.53 - 996 geführt.  
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2418), 
in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und 
anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung, SachenR-DV) 
vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. Die Antragsunterlagen können von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Kleinmachnow (Haus 5, 4. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 
14532 Kleinmachnow, nach Terminvereinbarung unter (033203) 36 - 823 (montags bis donnerstags in der Zeit von 
08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch 
außerhalb dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in welchem Ausmaß) 
betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden. 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine 
Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanlagen 
entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. 
Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstücks bzw. mit der bestehenden 
Energieanlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des 
Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter usw.) 
innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung eingelegt werden. Ein in 
der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am    
3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder dessen 
Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Leitungsführung 
fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dargestellt ist.  
 
Kleinmachnow,  02. Dezember 2008 
 
Im Auftrag 
 
gez.: Grunenberg 
 

- - - - - 
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Bekanntmachung 

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Emster 
 

Gemäß § 27 Abs. 2 EigV wird der Beschluss zu TOP 5 der Verbandsversammlung 03/2008 vom 25.11.2008 über 
die Erstellung des geprüften Jahresabschlusses 2007 und die Entlastung des Verbandsvorstehers und des 
Verbandsvorstandes bekannt gemacht. 
 
Der geprüfte Jahresabschluss 2007 liegt zur Einsichtnahme für jeden Bürger vom 06.01.2009 bis 29.01.2009 
während der Sprechzeiten, dienstags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr und donnerstags 9:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, sowie nach gesonderter Vereinbarung während der übrigen 
Dienstzeiten in den Räumen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Emster, OT Jeserig, Potsdamer 
Landstraße 49 b, 14550 Groß Kreutz (Havel) aus. 
 
Groß Kreutz (Havel), 25.11.2008 
 
Gez.: Reth Kalsow 

Verbandsvorsteher 
 

- - - - - 
 

E i n l a d u n g 
zur 3. Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung  

der Stadt Brandenburg an der Havel im Jahre 2008 
am Mittwoch, dem 17.12.2008, um 16:00 Uhr 

in 14770 Brandenburg an der Havel, Altstädtischer Markt 11, Rolandsaal 
 
Tagesordnung 
 
1  Eröffnung der Sitzung 

 
2  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit sowie der 

Beschlussfähigkeit 
 

3  Eintritt in die öffentliche Sitzung 
 

4  Beschluss der Tagesordnung 
 

5  Informationen durch die Oberbürgermeisterin über wesentliche 
Gemeindeangelegenheiten 
 

6  Einwohnerfragestunde 
 

7  Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über die  
2. öffentliche Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung Brandenburg 
an der Havel im Jahre 2008 vom 26.11.2008 
 

8  Vorlagen der Verwaltung 
 

8.1 430/2008 Haushaltssatzung 2009 
EINBRINGUNG 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                   Fachbereich II 
 

8.2 402/2008 Stellenplan 2009 
EINBRINGUNG 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                   Fachbereich I 
 

8.3 300/2008 Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung des Kirchenschiffs des St. Pauli-
Klosters Stadt Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
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8.4 354/2008 Entscheidung über Wahleinsprüche und über die Gültigkeit der Kommunal-/ 
Stichwahlen am 28. September 2008/12. Oktober 2008 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich I 
 

8.5 315/2008 Ausnahmen vom Einstellungsstopp - Grundsatzbeschluss 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich I 
 

dazu 425/2008 Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 315/2008 
Aufhebung Einstellungsstopp 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE 
 

8.6 333/2008 Ausnahmegenehmigung vom Einstellungsstopp; Besetzung der Stelle 
Werkleiter/-in des Eigenbetriebes Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich I 
 

8.7 344/2008 Ausnahmegenehmigung vom Einstellungsstopp;  
Externe Besetzung einer Stelle im Einsatzdienst im Amt für Feuerwehr und 
Rettungswesen 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich I 
 

8.8 357/2008 Personelle Stärkung des Feuerwehreinsatzdienstes 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich I 
 

8.9 269/2008 Auflösung des Eigenbetriebes ''Baubetriebshof der Stadt Brandenburg an der Havel'' 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich II 
 

8.10 414/2008 Neuwahl der Mitglieder der Stadt Brandenburg an der Havel für den Polizeibeirat des 
Polizeipräsidiums Potsdam 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich III 
 

8.11 309/2008 Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt 
Brandenburg an der Havel (Beschluss-Nr. 545/2003; 237/2004; 198/2005; 293/2008) 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich IV 
 

8.12 313/2008 Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung der Stadt Brandenburg an der Havel (Abfallgebührensatzung) - 
Beschluss-Nr. 199/2005; 218/2006; 332/2007 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich IV 
 

8.13 314/2008 Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen ab 
2009 für Direktanlieferer - Beschluss-Nr. 314/2008 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich IV 
 

8.14 346/2008 
Berichtsvorlage 

Richtwerte für die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung für 
Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) bzw. nach 
dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) 
hier: Überprüfung der Gültigkeit der in 11/2006 festgelegten Richtwerte 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich V 
 

8.15 358/2008 Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten 
und Tagespflegestellen in der Stadt Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich V 
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9  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 
 

9.1 318/2008 
WV SVV 22.10.08 

Beschlussantrag bezüglich der Planungen zur Verlegung der Haltestellen am 
Bahnhofsvorplatz 
Einreicher: Fraktionen DIE LINKE, SPD und Frau Lang 
 

9.2 387/2008 
WV SVV 26.11.08 

Beschlussantrag zur Verkehrsentlastung der Woltersdorfer Straße 
Einreicher: Fraktionen SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen - pro   
                  Kirchmöser - Gartenfreunde 
 

9.3 407/2008 Beschlussantrag zum Aufbau einer ''Citywache'' in der Stadt Brandenburg an der 
Havel durch Ordnungsamt und Polizei 
Einreicher: Fraktion SPD 
 

9.4 411/2008 Beschlussantrag zur Bebauung eines Grundstückes (Gelände der ehemaligen 
Stärkefabrik) 
EINBRINGUNG 
Einreicher: Fraktionen DIE LINKE, SPD 
 

9.5 424/2008 Beschlussantrag zur Ermöglichung der Teilnahme am Volksbegehren auch samstags 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - pro Kirchmöser –  
                  Gartenfreunde 
 

10  Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung 
 

10.1 355/2008 
WV SVV 26.11.08 

Anfrage an die Oberbürgermeisterin bezüglich der befristeten Verträge der 
Mitarbeiter/-innen im Jugendsozialarbeiterbereich 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Herr Kretzschmar 
 

10.2 409/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zu den Auswirkungen der Wohngeldnovelle ab 
2009 für die Stadt Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Frau Zimmermann 
 

10.3 417/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zur Verwendung von umweltfreundlichem 
Altpapier in der Stadtverwaltung 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Frau Jacobs 
 

10.4 418/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zur Kriminalität in der Brandenburger Innenstadt 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Frau Jacobs 
 

10.5 419/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zum beauftragten Unternehmen für die 
Bauarbeiten am Städtischen Klinikum Brandenburg GmbH 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Frau Jacobs 
 

10.6 420/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin bezüglich der Kastanienbäume in der Stadt 
Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Frau Jacobs 
 

10.7 422/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zum Immobilienkatalog der Stadt Brandenburg 
an der Havel 
Einreicher: Fraktion SPD, Frau Kornmesser 
 

10.8 423/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zur Zukunft ehemaliger Zweckbauten in 
Hohenstücken 
Einreicher: Fraktion SPD, Herr Stieger 
 

10.9 426/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin über die Höhe gewährter 
Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeiten der neu gewählten Stadtverordneten, 
Aufsichtsräte und Beauftragten 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE 
 

10.10 427/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin über die Entnahme von Grundwasser auf 
privaten Grundstücken 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE 
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10.11 428/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin betreffs Planungsänderungen zum 
Verwaltungsstandort Spielwarenfabrik 
Einreicher: Fraktion SPD, Herr Stieger 
 

10.12 429/2008 Anfrage an die Oberbürgermeisterin zu den Planungen der Salzhofuferumgestaltung 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – pro Kirchmöser – 
                  Gartenfreunde 
 

11  Mitteilungen und Erklärungen 
 

12  Eintritt in die nichtöffentliche Sitzung 
 

13  Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über die  
2. nichtöffentliche Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung 
Brandenburg an der Havel im Jahre 2008 vom 26.11.2008 
 

14  Vorlagen der Verwaltung 
 

 334/2008 II. Quartalsbericht 2008 der kommunalen Beteiligungen 
Einreicher: Oberbürgermeisterin 
                  Fachbereich II 
 

15  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 
 

16  Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung 
 

17  Mitteilungen und Erklärungen 
 

18  Informationen entsprechend dem Beschluss Nr. 133/2003 der SVV vom 23.04.2003 
zur WOBRA 
 

 
 
gez.: Dr. Maiwald      Brandenburg an der Havel, 09.12.2008 
 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der 
 Stadtverordnetenversammlung 

 
 
 

Ende des amtlichen Teils 
 

Beginn des nichtamtlichen Teils 
(Termine, Informationen, Notizen) 

 
 
 
Wasser- und Abwasserzweckverband Emster 
 

Pressemitteilung 
WAZV Emster im World Wide Web 

 
Seit November 2008 stellt sich der WAZV Emster unter der Web-Adresse: www.wazv-emster.de im Internet vor. 
Neben den üblichen Aussagen zum Verbandsgebiet und dem Verband selbst haben Sie die Möglichkeit, die 
gültigen Satzungen und notwendigen Formulare per Internet abzurufen. Weiterhin werden natürlich alle 
erforderlichen Ansprechpartner bezüglich der Trink- und Abwasserversorgung benannt. Im Punkt Aktuelles 
informieren wir zukünftig über durchzuführende Baumaßnahmen und wichtige Ereignisse im Verbandsleben. Wir 
freuen uns, den Einwohnern im Verbandsgebiet diesen zusätzlichen Service zu bieten. 
 
gez.:  Reth Kalsow 

Verbandsvorsteher 
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